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Beschluss:

1. Der Stand der Umsetzung des IT-Vorhabens PLAN_ITV_002-

Bauaktendigitalisierung wurde bekannt gegeben. Die Bauaktendigitalisierung 

ist eingerichtet und angelaufen, zur Implementierung in den Arbeitsalltag 

(digitales Baugenehmigungsverfahren) sind einige Teilschritte erarbeitet oder 

begonnen, weitere Schritte sind erforderlich. 

2. Von den Ausführungen zu den weiteren, als notwendig erachteten Schritten 

wird Kenntnis genommen. Soweit 2021 hierfür Projektanfragen bei IT@M 

erfolgt sind, erfolgt eine Zu-oder Absage dieser Projekte im Rahmen des 

aktuell laufenden Projektportfolioplanungsprozesses insbesondere auch in 

Abhängigkeit davon, ob hierfür IT-Budget bereitgestellt werden kann. 

3. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, für die 

Einreichung der Bauanträge zusammen mit dem IT-Referat zeitnah zu prüfen, 

ob und in welchem Umfang der vom Freistaat Bayern über das Bayernportal 

angebotene Service „Digitaler Bauantrag“ nutzbar und technisch integrierbar 

ist. In Abhängigkeit des Ergebnisses erfolgt die Umsetzung und Bereitstellung 

als Online-Angebot. 

4. Das IT-Referat wird gebeten, aufgrund der breiten Betroffenheit der gesamten 

Stadtverwaltung, die Behandlung der Anforderungen aus der TR RESISCAN 

als stadtweites IT-Projekt in der Federführung des IT-Referates zu prüfen und 

ggf. ein stadtweites IT-Projekt mit Beteiligung des Referates für Stadtplanung 

und Bauordnung hierzu umgehend aufzusetzen. 

5. Das IT-Referat wird gebeten, aufgrund der ebenfalls breiten Betroffenheit der 

gesamten Stadtverwaltung, die Behandlung der Anforderungen zur 

qualifizierten elektronischen Signatur als stadtweites IT-Projekt in der 
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Federführung des IT-Referates zu prüfen und ggf. ein stadtweites IT-Projekt 

mit Beteiligung des Referates für Stadtplanung und Bauordnung umgehend 

aufzusetzen. 

6. Der Stadtrat nimmt von den Ausführungen zum eingesetzten Personal unter 

Ziffer 5 Kenntnis. Das im Projekt eingesetzte Personal ist von besonderer 

Bedeutung für den weiteren Erfolg des Projektes. Die Entfristung der 

Scanstellen wird daher in einem separaten Verfahren beim Personal- und 

Organisationsreferat beantragt. 

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des 

Stadtrates endgültig entschieden.


